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pitalistischen Industrieländer zu stei
gern, um den —*■ Import entspre
chend den im Plan festgelegten Zie
len entwickeln zu können. Der E. ist 
fest in das volkswirtschaftliche Pla
nungssystem eingeordnet. Volumen 
und Struktur des E. entwickeln sich 
entsprechend den Erfordernissen 
der planmäßigen proportionalen 
Entwicklung der Volkswirtschaft. —* 
Außenhandel —*■ Außenwirtschaftsbe
ziehungen

Expropriation —<• Enteignung

Exterritorialität: rechtlicher Son
derstatus für Repräsentanten, diplo
matische und konsularische Vertre
ter, für Räumlichkeiten offizieller 
Auslandsvertretungen, für Sachen 
und das Vermögen eines Staates, die 
sich auf dem Staatsgebiet eines ande
ren Staates befinden. Die E. be
stimmter Personen und Vermögens
werte bedeutet eine Ausnahme von 
dem Grundsatz, daß sich die Ho
heitsgewalt eines Staates (z. B. seine

Gerichts-, Finanz-, Steuer-, Zollho
heit usw.) auf alle Personen und Sa
chen innerhalb seines Staatsgebietes 
erstreckt. E. genießen ferner Einhei
ten der bewaffneten Streitkräfte, 
Kriegsschiffe und Militärflugzeuge 
während eines Besuchsaufenthaltes 
in einem anderen Staat. Auch staatli
chen internationalen Organisatio
nen und deren Amtspersonen wird in 
unterschiedlichem Maße E. zuer
kannt. Der Umfang und die Gren
zen der E. der verschiedenen Grup
pen und Arten von bevorrechteten 
Personen, Vertretungen und Ver
mögenswerten sind unterschiedlich. 
Sie ergeben sich aus bilateralen bzw. 
multilateralen Verträgen oder dem 
—» Gewohnheitsrecht, werden z. T. 
aber auch durch die jeweilige inner
staatliche Gesetzgebung bestimmt. 
Die E. findet u. a. in den diplomati
schen —► Immunitäten und Privile
gien ihren Ausdruck.
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